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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Auf Initiative der damaligen Nationalrätin Roth-Bernasconi (sp, GE) war 2011 eine
eigenständige Strafnorm geschaffen worden, die die Verstümmelung weiblicher
Genitalien unter Strafe stellt. In einem Postulat forderte Natalie Rickli (svp, ZH) im Jahr
2018 nun die Erarbeitung eines Berichts, der aufzeigen soll, mit welchen Massnahmen
der Schutz von Mädchen und Frauen vor einer Genitalverstümmelung verbessert
werden könnte. Rickli bezog sich in ihrer Begründung auf einen kurz zuvor in der
Sonntags-Zeitung erschienenen Artikel, gemäss welchem bis zum gegebenen Zeitpunkt
noch keine einzige Strafanzeige wegen Genitalverstümmelung eingegangen sei. Sie
verlangte daher vom Bundesrat zu überprüfen, weswegen dies bis anhin nicht der Fall
gewesen sei. Zudem sollte der Bundesrat in seinem Bericht Möglichkeiten zur
Verbesserung der Strafverfolgung aufzeigen. Der Bundesrat beantragte Annahme des
Postulats und der Nationalrat überwies dieses in der Herbstsession 2018
stillschweigend. 1

POSTULAT
DATUM: 28.09.2018
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Das im Jahr 2014 gegründete Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft
(SZIG) in Freiburg stand im Zentrum eines im Juni 2021 eingereichten Postulats von
Piero Marchesi (svp, TI). Marchesi forderte von der Regierung einen umfassenden
Bericht über dieses Zentrum und seine Tätigkeiten. Zudem sei zu prüfen, ob die
Voraussetzungen für eine Streichung der finanziellen Mittel des Bundes gegeben seien.
Der Postulant erläuterte, dass das SZIG, das der Universität Freiburg angegliedert sei,
Glaube und Wissenschaft miteinander vermische. So habe eine Direktorin des SZIG
beispielsweise darauf hingewiesen, wie das Schweizer Recht ausgelegt werden kann,
«dass ein Sohn beim Erben im Verhältnis zu seiner Schwester begünstigt wird, wie es im
islamischen Recht vorgesehen ist».
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Dieses wurde vom Nationalrat in
der Herbstsession 2021 stillschweigend angenommen. 2

POSTULAT
DATUM: 01.10.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Die SIK-SR verlangte im März 2021 als Ergänzung zum Bundesratsbericht
«Professionalisierungsanreize für religiöse Betreuungspersonen» in Erfüllung des
Postulats von Maja Ingold (evp, ZH; Po. 16.3314) in einem weiteren Postulat eine
Abklärung zur Frage, wie Imame in der Schweiz, die im Rahmen von religiösen Reden
«terroristisches oder gewalttätig-extremistisches Gedankengut verbreiten», besser
überprüft werden können. Konkret sollen die Vorteile eines Bewilligungsverfahrens für
Imame, ein Imam-Register sowie ein Finanzierungsverbot für Moscheen aus dem
Ausland geprüft werden.  Der Bundesrat empfahl im Mai 2021 die Annahme des
Postulats, der Ständerat stimmte dem in der Sommersession 2021 stillschweigend und
diskussionslos zu. Wie die SIK-SR in ihrer Medienmitteilung vom März 2021 ausführte,
reichte sie gleichzeitig noch ein weiteres Postulat ein, welches vom Bundesrat eine
Überprüfung allfälliger Gesetzeslücken bezüglich sogenannter «Hassrede» und der
«Einfuhr und Verbreitung von extremistischem Propagandamaterial» (Po. 21.3450)
einforderte. Dieses wurde, trotz der Empfehlung zur Ablehnung seitens des Bundesrats,
ebenfalls diskussionslos vom Ständerat angenommen. 3

POSTULAT
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN
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Kirchen und religionspolitische Fragen

Das Resultat der Minarett-Initiative wurde zum Ausgangspunkt dreier weiterer Anliegen,
welche das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Religionsgruppen fördern
wollten. So verlangte eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) zur Verstärkung
des interreligiösen Dialogs die Schaffung einer eidgenössischen Kommission für
Religionsfragen. Eine Motion Rennwald (sp, JU) forderte die Einrichtung eines
interparlamentarischen Dialoges zum Abbau der durch die Annahme der Minarett-
Initiative erzeugten Misstöne im Ausland. Beide Vorstösse wurden vom Nationalrat
deutlich abgelehnt, da sie Kommission und Bundesrat folgend, die Anliegen durch
bestehende Strukturen bereits als erfüllt erachteten. Auf mehr Zustimmung vom
Bundesrat stiess das Postulat Amacker-Amann (cvp, BS), mit welchem die Diskussion zur
Verankerung eines Religionsartikels in der Bundesverfassung wieder aufgenommen
wurde. Dieser soll das Verhältnis zwischen Kirchen, anderen Religionsgemeinschaften
und dem Staat konkret und verbindlich regeln. Im Parlament wurde die Diskussion über
dieses Postulat in der Sommersession bekämpft und verschoben. Schlussendlich wurde
das Geschäft 2012 abgeschrieben, da es mehr als zwei Jahre hängig war. 4

POSTULAT
DATUM: 18.06.2010
MARLÈNE GERBER

Nach der knappen Ablehnung der parlamentarischen Initiative Glanzmann-Hunkeler
(cvp, LU) im Vorjahr, beschäftigte sich das Parlament im Berichtsjahr erneut mit der
Frage betreffend die Präsenz von religiösen Symbolen im öffentlichen Raum. In Form
eines Postulats forderte Thomas Aeschi (svp, ZG) vom Bundesrat, den Regelungsbedarf
in dieser Angelegenheit darzulegen. Konkret verlangte der Postulant eine Stellungnahme
zum Aufhängen von Kreuzen und anderen religiösen Symbolen sowie zum Tragen
religiöser Zeichen in öffentlichen Gebäuden. Betreffend Letzteres ist der Bundesrat
angehalten, eine differenzierte Betrachtung zwischen dem Tragen kleinerer religiöser
Zeichen wie Halsschmuck sowie grösserer religiöser Zeichen wie Kopfbedeckungen
oder Ganzkörperbekleidung wie dem Habit anzustellen. Darüber hinaus äusserte sich
der Postulant kritisch zur Erhebung der Kirchensteuer für juristische Personen und
verlangte eine Überprüfung der Vereinbarkeit kantonaler Regelungen mit dem
eidgenössischen Steuerharmonisierungsgesetz. Während der Bundesrat es als
notwendig erachtete, Fragen zur Präsenz und Bedeutung von religiösen Symbolen im
öffentlichen Raum in einem Bericht zu klären, stellte er sich gegen eine Stellungnahme
zur Angemessenheit der Kirchensteuererhebung bei juristischen Personen. Das
Einziehen dieser Steuer falle in die Kompetenz der Kantone und sei demzufolge auf
dieser Entscheidungsebene zu behandeln. Das Parlament folgte der Empfehlung des
Bundesrates und lehnte dieses Anliegen ab. Die anderen beiden Punkte des Vorstosses
wurden diskussionslos angenommen und überwiesen. 5

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
MARLÈNE GERBER

Erich von Siebenthal (svp, BE) verlangte mit seinem Postulat vom Bundesrat einen
Bericht über die Situation religiöser Minderheiten und mögliche Massnahmen zu deren
Schutz. Der Postulant begründete sein Anliegen mit der in verschiedensten Staaten
noch immer weit verbreiteten religiösen Diskriminierung von Minderheiten in diversen
sozio-ökonomischen und politischen Belangen. Der Bericht soll nicht nur einen
Überblick über religiöse Diskriminierung in der ganzen Welt bieten, sondern darüber
hinaus aufzeigen, wie die Schweiz im Rahmen ihrer Aussen- und Entwicklungspolitik
gegen Menschenrechtsverstösse und religiöse Verfolgungen vorgehen kann. Der
Bundesrat zeigte sich bereit, diesen Aspekten im jährlich erscheinenden
Aussenpolitischen Bericht zukünftig mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Der Nationalrat
stimmte dem Geschäft in der Wintersession 2014 stillschweigend zu. 6

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
MARLÈNE GERBER

Ein Postulat Ingold (evp, ZH) erbittet einen Bericht, in welchem mögliche Massnahmen
bezüglich der Ausbildungsvoraussetzungen für Imame aufgezeigt werden sollen. Mit
deren Hilfe soll man den Schutz vor islamistischen Missionierungsversuchen angehen
können – zu Gunsten der Förderung des Integrationspotenzials im Umgang mit
muslimischen Jugendlichen. Ingold spricht den Imamen bezüglich der Funktionalität
des interreligiösen Zusammenlebens und in der Verhinderung der Kultivierung von
Parallelgesellschaften eine bedeutende Schlüsselrolle zu. Dies könne aber nicht
sichergestellt werden, wenn erzkonservative Import-Imame – zumeist von ihren
Herkunftsländern finanziert und mit Schweizer Werten und Gepflogenheiten nicht
vertraut – diese Rolle übernehmen. Daher brauche es sowohl theoretische als auch
praktische Lehrgänge für Imame.
Der Vorstoss stand bereits in der Herbstsession 2016 ein erstes Mal zur Diskussion und

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
MELIKE GÖKCE
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wurde vom Bundesrat zur Annahme beantragt. Yvette Estermann (svp, LU) aber
bekämpfte diesen, weshalb die Debatte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
wurde. Auch in der Frühjahrssession 2017, in welcher die Debatte erneut aufgegriffen
wurde, beharrte Estermann auf ihrer Position. Sie argumentierte, dass ein solcher
Bericht nichts bringe, solange die Schweiz bereitwillig Errungenschaften wie ihre
eigenen Gesetze und die Meinungsäusserungsfreiheit zu Gunsten falscher Solidarität
und übertriebener Toleranz aufgebe. Um sich dieser Sache annehmen zu können,
brauche es wieder vermehrt Zutrauen, und dieses habe sie auch: In unsere heutigen
Gesetze, aber auch in nachfolgende Generationen; dass diese vielleicht wieder den Mut
aufbringen werden, ihre Meinung zu äussern und ihrem Gegenüber zu vermitteln, was
sich für unser Land gehöre und was nicht. Die Vorlage wurde schliesslich trotz ihres
Einwandes im Nationalrat zur Abstimmung gebracht und dort mit 90 zu 87 Stimmen bei
zwei Enthaltungen angenommen. 7

Ein im Frühjahr 2018 von der Grünen-Fraktion eingereichtes Postulat, mit dem ein
Bericht zur Rechtsgleichheit für religiöse Gemeinschaften in der Schweiz verlangt
worden war, wurde in der Sommersession 2020 unbehandelt abgeschrieben. Im
Bericht hätte aufgezeigt werden sollen, wie der Aspekt der Nichtdiskriminierung
Rechtsgleichheit herstellen könne und mit welchen Strategien der multireligiösen
Realität der Schweiz sowohl rechtlich als auch in einer Staat-Gemeinschaft-
Kooperation Rechnung getragen werden könne.
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2018 mit Verweis auf Art. 72
Abs. 1 BV den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Der erwähnte Absatz besagt, dass die
Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in den Zuständigkeitsbereich der
Kantone fällt. Die einzelnen Kantone hätten diesbezüglich unterschiedliche Regelungen
und Anerkennungsvoraussetzungen. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine
staatliche Anerkennung werde zwar allgemein abgelehnt, aber jene Kantone, die
konkrete Anerkennungskriterien definiert hätten, müssten diese auch rechtsgleich
anwenden. 8

POSTULAT
DATUM: 19.06.2020
MELIKE GÖKCE

In Erfüllung eines im März 2017 vom Nationalrat angenommenen Postulats von Maja
Ingold (evp, ZH) veröffentlichte der Bundesrat im August 2021 den Bericht zu
Professionalisierungsanreizen für religiöse Betreuungspersonen. Der Bericht hatte
entsprechend das Ziel auszuarbeiten, «ob und inwiefern das inkludierende Potenzial
islamischer Betreuungspersonen durch Ausbildungsvorgaben gefördert und nutzbar
gemacht werden kann». Die ZHAW, welche die Studie im Auftrag des BJ und des SEM
durchführte, stellte grundlegend fest, dass der Einfluss und die Reichweite von Imamen
durch die Öffentlichkeit überschätzt werde. So spielten Moscheen und islamische
Betreuungspersonen eine Nebenrolle in sogenannten «Radikalisierungsphänomenen»,
wodurch es wenig zielführend sei, sich auf die Ausbildung von Imamen zu
konzentrieren, um dieses Problem anzugehen. Die Studie fokussierte sich auf drei
Schwerpunkte, von welchen der Bundesrat insgesamt 12 Erkenntnisse im Umgang mit
religiösen Betreuungspersonen und 6 konkrete Handlungsempfehlungen ableitete.
Der erste Punkt drehte sich um die von der Postulantin verlangten
Weiterbildungsmöglichkeiten für islamische Betreuungspersonen. Hier zeigte der
Bericht etwa auf, dass vom Staat vorgegebene Ausbildungsvoraussetzungen für Imame
weder zielführend noch rechtlich umsetzbar seien. Die religiöse Neutralität des Staates
verbiete jegliches staatliches Eingreifen in Angelegenheiten von privatrechtlich
organisierten Religionsgemeinschaften. Zudem hätten sich die Änderungen des AIG von
2019, welche Zulassungsvoraussetzungen für religiöse Betreuungspersonen aus
Drittstaaten definierte, bisher gut bewährt. Dazu gehörten etwa Kenntnisse der
Landessprache entsprechend der Region, in der die betreffende Person arbeitet, sowie
eine gewisse Vertrautheit mit dem gesellschaftlichen und rechtlichen Wertesystem der
Schweiz. Eine erneute Revision sei hier aus Sicht des Bundesrates nicht angezeigt.
Der zweite Schwerpunkt lag auf der Einbindung von privatrechtlich organisierten
Religionsgemeinschaften in der Seelsorge in öffentlichen Institutionen. 
Zum einen würde dies dem Bund die Möglichkeit geben, staatliche Voraussetzungen zur
Zulassung als Seelsorgerin oder Seelsorger aufzustellen – wie etwa einen Abschluss
einer Weiterbildung in diesem Bereich – und dadurch Professionalisierungsanreize
schaffen. Zum anderen könnte man so dem Anspruch der Bewohnenden von
Institutionen und Einrichtungen auf Seelsorge, welche ihrer religiösen Zugehörigkeit
entspricht, gerecht werden. Dabei sollten auch Institutionen des Bundes einbezogen
werden, wie die Armee oder Bundesasylzentren. In der Armee seien mittlerweile auch
Religionsgemeinschaften, die nicht öffentlich-rechtlich anerkannt sind, in das

POSTULAT
DATUM: 18.08.2021
SARAH KUHN
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Seelsorge-Angebot eingebunden. In Bundesasylzentren fehle es derzeitig noch an einer
ähnlichen Lösung, es habe jedoch bereits erste erfolgreiche Pilotversuche einer
muslimischen Seelsorge in Bundesasylzentren gegeben. Der Bundesrat wolle daher
prüfen, ob diese flächendeckend eingeführt und finanziert werden könne.
Als letzter Punkt zeigte der Bericht auf, dass es zentral sei, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften und den Kantonen sowie
zwischen den Behörden zu intensiveren, auszubauen und allenfalls zu
institutionalisieren. Dies sei in Anbetracht der zunehmenden Religionsdiversität und
dem demographischen Wandel von besonderer Bedeutung. Entsprechend unterstützte
der Bundesrat die Schaffung von Fachstellen für Religionsfragen.
Zum Schluss betonte der Bundesrat, dass dieser Bericht nicht abschliessend sei und
dass im Rahmen des Postulats der SIK-SR zu Imamen in der Schweiz weitere relevante
Aspekte dieses Themenbereichs untersucht würden.
Mit diesem Bericht erachtete der Bundesrat das Postulat von Maja Ingold als erfüllt. Der
Nationalrat schrieb es in der Sommersession 2022 ab. 9

Mit einem Postulat forderte Walter Wobmann (svp, SO) im Dezember 2021 den
Bundesrat auf, einen Bericht zum Stand der muslimischen Religionsgemeinschaften in
der Schweiz zu erstellen. Konkret verlangte er eine allgemeine Übersicht über die
Akzeptanz, die Sicherheit oder den Dialog der muslimischen Religionsgemeinschaften
in der Schweiz mit den staatlichen Stellen. Auf der anderen Seite wollte er Fragen rund
um ihre Finanzierung aus dem Ausland beantwortet haben. Der Bundesrat beantragte
die Ablehnung der Postulates. Die Fragen rund um die Finanzierung aus dem Ausland
würden bereits im Rahmen des Postulates der SiK-SR «Imame in der Schweiz»
beantwortet werden. Die restlichen Fragen beträfen zudem entweder die Kantone oder
würden gegen die Pflicht des Staates, neutral und tolerant gegenüber
Religionsgemeinschaften zu sein, verstossen, wie in der schriftlichen Begründung zu
lesen war. In der Folge zog Wobmann sein Anliegen im Mai 2023 ohne Begründung
zurück. 10

POSTULAT
DATUM: 04.05.2023
SARAH KUHN
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